
Deutscher Bundestag 
12. Wahlperiode 

Drucksache 12/4889 

10.05.93 

Sachgebiet 86  

Gesetzentwurf 
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Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten 

A. Zielsetzung 

Erstreckung des persönlichen Geltungsbereichs des Gesetzes über 
die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten auf Ausländer. 

B. Lösung 

1. Weitgehende Gleichstellung der Ausländer, die sich rechtmäßig 

seit mindestens drei Jahren in der Bundesrepublik Deutschland 
aufhalten, mit Deutschen und EG-Ausländern. 

2. Gewährung von eingeschränkten Leistungen an Ausländer, die 
sich rechtmäßig kürzer als drei Jahre in der Bundesrepublik 
Deutschland aufhalten. 

3. Härteregelung für Touristen und Besucher, die sich zwar 
rechtmäßig, aber nur kurzfristig in der Bundesrepublik Deutsch-
land aufhalten bei besonders schwerer Schädigung. 

4. Ausschluß eines Exports laufender Leistungen bei Verlassen der 
Bundesrepublik Deutschland, dafür Zahlung einer Abfin-
dung. 

C. Alternativen 

Keine 
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D. Kosten 

Mio. DM 1993 1994 1995 1996 

Bund 
Länder 
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4,8 

1,65 
4,95 

1,0 
3,0 



Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

021 (311) — 820 00 — En 3/93 
Bonn, den 10. Mai 1993 

Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/4889  

An die Präsidentin 
des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von 
Gewalttaten mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. 

Der Bundesrat hat in seiner 656. Sitzung am 7. Mai 1993 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des 
Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 ersichtlich, 
Stellung zu nehmen. 

Die Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates 
wird nachgereicht. 

Dr. Helmut Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Entschädigung für Opfer von 
Gewalttaten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. Januar 1985 (BGBl. I S. 1), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Juni 1991 
(BGBl. I S. 1310), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Ausländer haben einen Anspruch auf 
Versorgung, 

1. wenn sie Staatsangehörige eines Mitglied-
staates der Europäischen Gemeinschaften 
sind oder 

2. soweit Rechtsvorschriften der Europäischen 
Gemeinschaften, die eine Gleichbehandlung 
mit Deutschen erforderlich machen, auf sie 
anwendbar sind oder 

3. soweit dieses aufgrund einer zwischenstaat-
lichen Vereinbarung gesetzlich bestimmt ist 
oder 

4. wenn die Gegenseitigkeit gewährleistet 
ist." 

b) Nach Absatz 4 werden folgende neue Absätze 5 
bis 7 eingefügt: 

„(5) Sonstige Ausländer, die sich rechtmäßig 
nicht nur für einen vorübergehenden Aufenthalt 
von längstens sechs Monaten im Bundesgebiet 
aufhalten oder denen aus humanitären Gründen 
eine Duldung erteilt worden ist, erhalten Ver-
sorgung nach folgenden Maßgaben: 

1. Leistungen wie Deutsche erhalten Auslän-
der, die sich seit mindestens drei Jahren 
ununterbrochen rechtmäßig oder geduldet 
im Bundesgebiet aufhalten; 

2. ausschließlich 	einkommensunabhängige 
Leistungen erhalten Ausländer, die sich 
ununterbrochen rechtmäßig oder geduldet 
noch nicht drei Jahre im Bundesgebiet auf-
halten. 

Die in Anlage I Kapitel VIII Sachgebiet K 
Abschnitt III Nr. 18 des Einigungsvertrages vom 
31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 1069) 
genannten Maßgaben gelten entsprechend für 
Ausländer, die eine Schädigung im Beitrittsge-
biet erleiden, es sei denn, sie haben ihren 

Wohnsitz oder ihren ständigen Aufenthalt in 
dem Gebiet, in dem dieses Gesetz schon vor dem 
Beitritt gegolten hat. 

(6) Versorgung wie die in Absatz 5 genannten 
Ausländer erhalten auch ausländische Geschä-
digte, die sich rechtmäßig für einen vorüberge-
henden Aufenthalt von längstens sechs Mona-
ten im Bundesgebiet aufhalten, wenn sie mit 
einem Deutschen oder einem Ausländer, der zu 
den in Absatz 4 oder 5 bezeichneten Personen 
gehört, verheiratet oder in gerader Linie ver-
wandt sind. 

(7) Wenn ein Ausländer, der Versorgung nach 
Absatz 5 oder 6 erhält, 

1. ausgewiesen oder abgeschoben wird oder 

2. das Bundesgebiet verlassen hat und seine 
Aufenthaltsgenehmigung oder Duldung er-
loschen ist oder 

3. ausgereist und nicht innerhalb von sechs 
Monaten erlaubt wieder eingereist ist, 

erhält er für jedes begonnene Jahr seines unun-
terbrochen rechtmäßigen oder geduldeten Auf-
enthalts im Bundesgebiet eine Abfindung in 
Höhe des Dreifachen, insgesamt jedoch minde-
stens in Höhe des Zehnfachen, höchstens in 
Höhe des Dreißigfachen der monatlichen Grund-
rente. Mit dem Entstehen des Anspruchs auf 
die Abfindung nach Satz 1 erlöschen sämtliche 
sich aus den Absätzen 5 und 6 ergebenden 
weiteren Ansprüche. Die Sätze 1 und 2 gelten 
auch für heimatlose Ausländer sowie für son-
stige Ausländer, die im Bundesgebiet die 
Rechtsstellung nach dem Abkommen vom 
28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) oder nach 
dem Übereinkommen vom 28. September 1954 
über die Rechtsstellung der Staatenlosen (BGBl. 
1976 II S. 473) genießen, wenn die Tat nach dem 
(einsetzen: Datum des Tages, an dem dieses 
Gesetz verkündet wird) begangen worden ist. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend auch für 
Hinterbliebene, die sich nicht im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes aufhalten." 

c) Die bisherigen Absätze 5 bis 9 werden Absätze 8 
bis 12. 

d) Dem neuen Absatz 8 werden folgende Sätze 
angefügt: 

„Die in den Absätzen 5 bis 7 genannten Maßga

-

ben sowie § 10 Satz 3 sind anzuwenden. Soweit 
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dies günstiger ist, ist bei der Bemessung der 
Abfindung nach Absatz 7 auf den Aufenthalt der 
Hinterbliebenen abzustellen." 

e) Der neue Absatz 12 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „des Bundesmi-
nisters für Arbeit und Sozialordnung" durch 
die Worte „des Bundesministeriums für 
Arbeit und Sozialordnung" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte „Angehörige 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Gemeinschaften" durch die Worte 
„von diesem Gesetz erfaßte Ausländer" 
ersetzt. 

2. Dem § 2 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Solche Gründe können insbesondere dann vorlie-
gen, wenn die Schädigung auf Auswirkungen 
kriegerischer oder politischer Auseinandersetzun-
gen im Heimatstaat des Geschädigten, an denen 
der Geschädigte oder der Antragsteller beteiligt ist, 
beruht oder der Geschädigte oder der Antragsteller 
in die organisierte Kriminalität verwickelt ist oder 
einer Organisation angehört, die Gewalttaten 
begeht." 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „, die das Bundes-
versorgungsgesetz für anwendbar erklären," 
durch die Worte „, die eine entsprechende 
Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes 
vorsehen," ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Worte „, welches das 
Bundesversorgungsgesetz für anwendbar er-
klärt," durch die Worte „, welches eine entspre-
chende Anwendung des Bundesversorgungs-
gesetzes vorsieht," ersetzt. 

4. Dem § 10 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„In den Fällen des § 1 Abs. 5 und 6 findet dieses 
Gesetz nur Anwendung auf Taten, die nach dem 
31. Dezember 1990 begangen worden sind." 

5. Nach § 10a wird folgender § 10b eingefügt: 

„§ 10b 

Härteausgleich 

Soweit sich im Einzelfall aus der Anwendung des 
§ 1 Abs. 5 und 6 eine besondere Härte ergibt, kann 
mit Zustimmung der obersten Landesbehörde im 
Benehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung ein Härteausgleich als einma-
lige Leistung bis zur Höhe des Zwanzigfachen der 
monatlichen Grundrente entsprechend einer Min-
derung der Erwerbsfähigkeit um 70 vom Hunde rt, 
bei Hinterbliebenen bis zur Höhe des Zehnfachen 
der Hinterbliebenengrundrente einer Witwe ge-
währt werden. Eine besondere Härte liegt vor, 
wenn der Geschädigte durch die Schädigung min-
destens schwerbeschädigt ist."  

6. Der bisherige § 10b wird § 10c. 

Artikel 2 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung kann den Wortlaut des Gesetzes über die 
Entschädigung für Opfer von Gewalttaten in der vom 
Tag der Verkündung dieses Gesetzes an  geltenden 
Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1991 
in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Opfer vorsätzlicher tätlicher Angriffe erhalten in der 
Bundesrepublik Deutschland zum Ausgleich der 
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der 
Schädigung auf Antrag Versorgung nach dem Gesetz 
über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten 
(OEG). Die Versorgungsleistungen entsprechen den-
jenigen des Bundesversorgungsgesetzes und umfas-
sen Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung, 
Rentenleistungen zum Ausgleich der schädigungsbe-
dingten Mehraufwendungen und der sich aus der 
Gesundheitsschädigung ergebenden wi rtschaftlichen 
Schäden und schließlich fürsorgerische Leistungen 
der Kriegsopferfürsorge. Dem OEG liegt dabei der 
Gedanke zugrunde, daß die staatliche Gemeinschaft 
für die gesundheitlichen Schäden des Opfers einer 
Gewalttat eintreten muß, weil es der Staat im Einzel-
falle nicht vermocht hat, den Bürger vor einem gewalt-
samen Angriff zu bewahren. Nach dem bisherigen § 1 
Abs. 4 OEG haben jedoch Ausländer, die nicht Ange-
hörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Ge-
meinschaften sind, nur dann Anspruch auf Versor-
gung, wenn im Verhältnis zu ihrem Heimatstaat die 
Gegenseitigkeit gewährleistet ist. Diese Gegenseitig-
keit ist nur in wenigen Fällen gewährleistet. 

Die Zunahme von Gewalttaten gegen Ausländer in 
jüngster Vergangenheit läßt diese Regelung, die 
praktisch einen Ausschluß der Mehrzahl aller in der 
Bundesrepublik Deutschland lebenden Ausländer 
bedeutet, als zu restriktiv erscheinen. Dies wird um so 
deutlicher, als auch Ausländer be troffen sind, die oft 
seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschl and 
leben und arbeiten, deren Kinder hier geboren wur-
den und die mit ihren hier gezahlten Steuern den Staat 
und seine Polizeiorgane, die sie letztlich nicht haben 
schützen können, mitfinanziert haben. 

Der vorliegende Gesetzentwurf soll für diese Fälle 
eine angemessene Entschädigung regeln. 

Entschädigt werden insoweit nur Gewalttaten, die 
nach dem 31. Dezember 1990 begangen worden 
sind. 

Die wiederholt im Zusammenhang mit dem Opferent-
schädigungsgesetz angesprochene Problematik einer 
fehlenden Entschädigungsmöglichkeit für Deutsche, 
die im Ausland Opfer einer Gewalttat geworden sind 
und die von dort  keine oder keine ausreichenden 
Entschädigungsleistungen erhalten, kann aus rechts-
systematischen Gründen nicht im Rahmen des Opfer-
entschädigungsgesetzes gelöst werden. Für diese Pro-
blematik wird die Bundesregierung anderweitige 
Lösungsmöglichkeiten prüfen müssen. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Die Neufassung ist notwendig als eine Nachbesse-
rung geltenden Rechts im Hinblick auf die Rechtslage 
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. Darüber 
hinaus berücksichtigt sie das Fortschreiten des 
Zusammenwachsens Europas und die zukünftige Ent-
wicklung des Europäischen Wirtschaftsraumes. 

Zu Buchstabe b 

Die Vorschrift dehnt den persönlichen Geltungsbe-
reich des Gesetzes auf Ausländer aus, die nach dem 
bisherigen Recht infolge des Gegenseitigkeitserfor-
dernisses von Entschädigungsansprüchen ausge-
schlossen waren. Ausgenommen sind weiterhin aus-
ländische Touristen und Besucher, die sich nur kurz-
fristig, das heißt für einen vorübergehenden Aufent-
halt von längstens sechs Monaten, in der Bundesrepu-
blik Deutschland aufhalten. In diesen Fä llen gilt 
weiterhin das Erfordernis der Gegenseitigkeit. Damit 
werden durch diese Vorschrift alle die Personengrup-
pen, die sich z. T. schon langjährig in der Bundesre-
publik Deutschland aufhalten und die in letzter Zeit 
besonders das Ziel von Übergriffen und Anschlägen 
waren, erfaßt. Für die hier nicht erfaßten Personen-
gruppen sieht Artikel 1 Nr. 5 (neuer § 10b) eine 
Härteregelung vor. 

Nach dem neuen Absatz 5 wird bei den vom erwei

-

terten persönlichen Geltungsbereich erfaßten Auslän-
dern hinsichtlich des Leistungsspektrums nach der 
Dauer und damit nach der daraus resultierenden 
Verfestigung des Aufenthalts differenzie rt. 

An Ausländer, die sich seit mindestens drei Jahren 
rechtmäßig hier aufhalten, werden dieselben Leistun-
gen wie an  Deutsche und EG-Staatsbürger erbracht. 
Demgegenüber erhalten Ausländer, deren Integra-
tion schon aus zeitlichen Gründen weniger weit fort-
geschritten ist, lediglich ein eingeschränktes Lei-
stungsspektrum, wobei ihnen jedoch insbesondere 
die pauschalen Rentenleistungen zum Ausgleich des 
schädigungsbedingten Mehrbedarfs sowie die Lei-
stungen der Heil- und Krankenbehandlung zustehen. 
Dieser Personenkreis hat aber dann Anspruch auf das 
volle Leistungsspektrum des OEG, wenn die Aufent-
haltsdauer von drei Jahren erreicht wird. 

Soweit die Vorschrift eine Gleichstellung von ge

-

duldeten Ausländern vorsieht, ist dies auf die Dul

-

dung aus humanitären Gründen beschränkt. In Fäl- 
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len der Duldung, in denen lediglich aus formalen 
Gründen eine Abschiebung nicht erfolgen kann, wäre 
die Gewährung von Entschädigungsleistungen unbil-
lig. 

Absatz 5 Satz 2 stellt sicher, daß Ausländer bei einer 
Schädigung im Beitrittsgebiet Leistungen in gleicher 
Höhe erhalten wie die dort wohnenden Deutschen, es 
sei denn, sie haben ihren Wohnsitz oder ständigen 
Aufenthalt in den alten Bundesländern. 

Die Regelung des Absatzes 6 stellt Ehegatten, Eltern 
und Kinder von Deutschen sowie der von den Absät-
zen 4 und 5 erfaßten Ausländer diesen gleich, auch 
wenn sie sich nicht ständig in der Bundesrepublik 
Deutschland aufhalten, sondern anläßlich eines 
Besuchs Opfer einer Gewalttat werden. 

Der neue Absatz 7 stellt klar, daß ein Export der 
OEG-Leistungen in die Heimatländer der Geschädig-
ten außer in den Fällen, in denen dies nach EG-Recht 
oder wegen des Vorliegens der Gegenseitigkeit erfor-
derlich ist, nicht erfolgt. Im Falle des endgültigen 
Verlassens der Bundesrepublik Deutschland tritt für 
die in den Absätzen 5 und 6 genannten Ausländer an 

 die Stelle der bis dahin erbrachten Leistungen eine 
einmalige Abfindung, mit deren Zahlung sämtliche 
durch die Schädigung entstandenen Ansprüche nach 
dem OEG für die Zukunft erlöschen. Die Höhe der 
Abfindung orientiert sich wiederum an  der Aufent-
haltsdauer des Geschädigten und berücksichtigt 
damit, wie schon Absatz 5, das Ausmaß der Integra-
tion. Durch die Begrenzung der Abfindung auf einen 
Höchstbetrag soll ausgeschlossen werden, daß die 
Rückkehr des Geschädigten in seinem sozialen 
Umfeld zu Spannungen führt. Andererseits muß 
gewährleistet werden, daß der Geschädigte einen 
Betrag erhält, der in der Regel zur dauerhaften Siche-
rung des Lebens wesentlich beiträgt. 

Absatz 7 Satz 3 betrifft Personen, bei denen sofort bzw. 
nach drei Jahren auf das Erfordernis der Gegenseitig-
keit verzichtet wird. Damit war für diese Personen 
bislang beim Verlassen der Bundesrepublik Deutsch-
land ein Leistungsexport möglich. Um eine Besserstel-
lung dieser Personen gegenüber anderen zurückkeh-
renden Ausländern, die z. T. schon sehr l ange hier 
gelebt haben, für die Zukunft zu vermeiden, mußte die 
Abfindungsregelung auch auf diesen Personenkreis 
ausgedehnt werden. Damit ist für alle Ausländer, die 
nicht unter das Recht der Europäischen Gemeinschaft 
fallen oder mit deren Heimatstaat keine Gegenseitig-
keit besteht, ein Expo rt  von OEG-Leistungen ausge-
schlossen. 

Satz 4 des neuen Absatzes 7 bezieht sich auf Angehö-
rige eines verstorbenen Geschädigten, die sich nicht 
in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, bei 
denen aber in der Regel unterstellt werden muß, daß 
ihr Unterhalt durch den Geschädigten zu dessen 
Lebzeiten sichergestellt wurde. Wenn mit dem Tod 
des Geschädigten diese Unterhaltssicherung wegfällt, 
soll dies den Hinterbliebenen, die mangels eigenen 
Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland keine 
Leistungen erhalten könnten, wenigstens durch die 
Zahlung einer Abfindung ausgeglichen werden. Die 
Höhe der Abfindung orientiert sich wiederum an  der 

Aufenthaltsdauer des Geschädigten in der Bundesre-
publik Deutschland. 

Zu Buchstabe c 

Dies ist eine notwendige redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe d 

Durch die Anfügung wird der Tatsache Rechnung 
getragen, daß aufgrund der Regelung in § 1 Abs. 5 bis 
7 nicht mehr alle Geschädigten die vollen Leistungen 
nach dem BVG bekommen; dies muß dann auch für 
deren Hinterbliebene gelten. Die Günstigkeitsklausel 
berücksichtigt den Fall , daß sich Hinterbliebene län-
ger in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten 
haben als das Opfer. In diesen Fällen erscheint es 
unbillig, die Abfindung nach der Aufenthaltsdauer 
des Opfers zu bemessen. 

 

Zu Buchstabe e 

Durch die Einführung der sächlichen Bezeichnung für 
die Bundesministerien sowie die Erweiterung des 
persönlichen Geltungsbereichs des Gesetzes erfor-
derliche redaktionelle Änderungen. 

Zu Nummer 2 

Durch die Anfügung eines weiteren Satzes wird 
deutlich gemacht, daß sich durch die Erweiterung des 
persönlichen Geltungsbereichs neue Versagungs-
sachverhalte ergeben können, die bisher nicht unter 
die bestehende Regelung des § 2 Abs. 1 subsumiert 
werden mußten. Deshalb wurden beispielhaft weitere 
Versagungsgründe genannt. 

In den Fällen einer Selbstverstümmelung oder einer 
Schädigung mit Einwilligung des Geschädigten mit 
dem Ziel, Entschädigungsleistungen zu erlangen, 
liegt bereits tatbestandsmäßig kein rechtswidriger 
tätlicher Angriff vor. Das Vorliegen von Versagungs-
gründen wird künftig vor allem auch in den Fällen des 
neuen § 1 Abs. 7 Nr. 1 zu prüfen sein. 

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 

Dies ist eine redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe b 

Dies ist eine redaktionelle Änderung. 
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Zu Nummer 4 

Durch den neuen Satz 3 werden Ansprüche aus Taten 
vor dem 1. Januar 1991 ausgeschlossen. 

Zu Nummer 5 

Durch den neuen § 10b soll ein in einer einmaligen 
Summe zu zahlender Härteausgleich für die Fälle 
eingeführt werden, in denen sich aus der Eingrenzung 
des nach § 1 Abs. 5 und 6 begünstigten Personenkrei-
ses im Einzelfall eine besondere Härte ergibt. Gedacht 
ist an  Fälle, in denen Touristen und Besucher beson-
ders schwere gesundheitliche Schäden erlitten haben, 
die nicht nur vorübergehend zu einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 v. H. geführt 
haben. Da Touristen oder Besucher sich nur kurzfristig 
hier aufhalten, ist insoweit eine Prognose erforderlich. 
Hierbei ist eine genaue Feststellung der MdE in der 
Regel nicht möglich, so daß für die Bemessung der 
Leistungshöhe als Mittelwert die Höhe einer Grund-
rente nach einer MdE um 70 v. H. gewählt wurde. 
Nähere Erkenntnisse über das Ausmaß und den 
wahrscheinlichen Verlauf der Gesundheitsschädi-
gung sind jedoch bei der Festlegung des Multiplika-
tors zu berücksichtigen. Die Begrenzung des Härte-
ausgleichs auf höchstens das Zwanzigfache der 
monatlichen Grundrente bei einer MdE um 70 v. H. 
soll sicherstellen, daß diese Härteleistung nicht in ein 
Mißverhältnis zu der nach § 1 Abs. 7 zu gewährenden 
Abfindung gerät. Bei Hinterbliebenen — auch bei 
mehreren — soll die Härteleistung auf eine einzige 
Einmalzahlung von maximal der zehnfachen Witwen-
grundrente beschränkt werden. 

Zu Nummer 6 

Notwendige redaktionelle Änderung. 

Zu Artikel 2 

Die Vorschrift ermächtigt das Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, das Gesetz über die Ent-
schädigung für Opfer von Gewalttaten in der nunmehr 
geltenden Fassung bekanntzumachen. 

Zu Artikel 3 

Inkrafttreten 

C. Finanzielle Auswirkungen 

1. Auswirkungen auf den Bundeshaushalt 

Mehraufwendungen in Mio. DM 

1993 1994 1995 1996 
1,0 1,6 1,65 1,0 

Die Kostenschätzung berücksichtigt auch die 
Rückwirkung des Gesetzes auf Tatbestände seit 
dem 1. Januar 1991, wobei davon auszugehen ist, 
daß wegen der nötigen Sachverhaltsaufklärung 
nicht alle Fälle im Jahre 1993 bereits haushalts-
wirksam werden. Die für die Rückwirkung zu 
veranschlagenden Beträge sind daher auf die Fol-
gejahre verteilt. 

2. Auswirkungen auf die Haushalte der Länder 

Mehraufwendungen in Mio. DM 

1993 1994 1995 1996 
3,0 4,8 4,95 3,0 

Diesen Mehraufwendungen stehen Einsparungen 
bei der Sozialhilfe sowie bei anderen Sozialleistun-
gen in nicht schätzbarer Höhe gegenüber. Insoweit 
verringern sich die Mehraufwendungen von Bund 
und Ländern, zudem werden die Gemeinden finan-
ziell entlastet. 

Auswirkungen auf Einzelpreise und Preisniveau, ins-
besondere Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu er-
warten. Der begüns tigte Personenkreis ist relativ 
klein. Außerdem stehen den Mehrausgaben in gewis-
sem Umfang Einsparungen bei anderen Sozialleistun-
gen gegenüber. 

Auswirkungen von frauenpolitischer Bedeutung sind 
nicht zu erwarten. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b (§ 1. Abs. 5 Satz 1 
OEG) 

In Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b ist in § 1 Abs. 5 Satz 1 
vor den Worten „aus humanitären Gründen" das 
Wort „insbesondere" einzufügen. 

Begründung 

Durch die Einfügung soll verdeutlicht werden, daß 
unter den Schutz dieser Vorschrift nicht nur dieje-
nigen Ausländer fallen, denen aus den ausdrück-
lich genannten humanitären Gründen im Sinne des 
§ 55 Abs. 3 AuslG eine Duldung in der Bundesre-
publik Deutschland gewährt wird. Vielmehr soll § 1 
Abs. 5 OEG auch die übrigen in § 55 Abs. 3 AuslG 
genannten Duldungsgründe erfassen, nämlich die 
Duldung aus persönlichen Gründen (z. B. Schwan-
gerschaft) oder aus erheblichen öffentlichen Inter-
essen. Diese Duldungsgründe beruhen letztlich 
ebenfalls auf humanitären Erwägungen im weite-
ren Sinne, so daß aus diesen Gründen geduldete 
Ausländer nicht schlechter gestellt werden kön-
nen. 

2. Zu Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b (§ 1 Abs. 5 Satz 2 
OEG) 

In Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b sind in Absatz 5 Satz 2 
die Worte „oder ihren" durch die Worte „ , ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt oder" zu ersetzen. 

Begründung 

Verdeutlichung des Gewollten. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b (§ 1 Abs. 6 OEG) 

In Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b ist in § 1 Abs. 6 das 
Zitat „in Absatz 5" durch das Zitat „in Absatz 5 
Nr. 2" zu ersetzen. 

Begründung 

Der neue Absatz 6 sieht eine Ausnahme von der 
Regel vor, daß für Ausländer, die sich kurzfristig im 
Bundesgebiet aufhalten, Versorgungsleistungen 
nach dem OEG nur bei Vorliegen der Gegenseitig-
keit oder in besonderen Härtefällen erbracht wer-
den. Ausländer, die bei einem Verwandtenbesuch 
geschädigt werden, sollen ebenso wie die von 
ihnen besuchten Verwandten Regelleistungen 
nach dem OEG erhalten können. 

Da es sich bei den von dieser Regelung erfaßten 
Besuchsaufenthalten naturgemäß um kurzfristige 
Aufenthalte handelt, dient die Einfügung der Klar-
stellung, daß diese Besucher lediglich den Auslän

-

dern mit einer Aufenthaltszeit bis zu drei Jahren 
gleichgestellt werden können. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b (§ 1 Abs. 7 OEG) 

In Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b sind 

a) in Absatz 7 Satz 1 die Worte „Wenn ein Auslän-
der, der Versorgung nach Absatz 5 oder 6 
erhält" durch die Worte „Wenn ein rentenbe-
rechtigter Ausländer, dem Versorgung nach 
Absatz 5 oder 6 zusteht" zu ersetzen, 

b) in Absatz 7 Satz 2 nach dem Wort „Ansprüche" 
folgender Halbsatz anzufügen: 

„; entsprechendes gilt für die Ansprüche nicht

-

rentenberechtigter Ausländer. " 

Begründung 

Zu Buchstabe a 

Klarstellung, daß diese Regelung nicht nur für 
Versorgungsempfänger, sondern auch für An-
spruchsberechtigte gilt. 

Zu Buchstabe b 

Durch diese Ergänzung wird das Erlöschen von 
Ansprüchen solcher Ausländer geregelt, die keine 
Rentenansprüche und damit auch keinen An-
spruch auf Abfindung haben. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe e (§ 1 Abs. 12 
OEG) 

In Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe e sind 

a) in Doppelbuchstabe aa die Angabe „Satz 1" 
durch die Angabe „Satz 2" 

und 

b) in Doppelbuchstabe bb die Angabe „Satz 2" 
durch die Angabe „Satz 3" zu ersetzen. 

Begründung 

Redaktionelle Berichtigung. 

6. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 10b Satz 2 OEG) 

In Artikel 1 Nr. 5 ist § 10b Satz 2 wie folgt zu 
fassen: 

„Das gilt für einen Beschädigten nur dann, wenn er 
durch die Schädigung schwerbeschädigt ist." 
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Begründung 

Satz 2 erweckt den Eindruck, als sei immer dann, 
wenn eine Schwerbeschädigung vorliegt, auch ein 
Härtefall i. S. von Satz 1 gegeben. Die Neuformu-
lierung des Satzes 2 macht deutlich, daß ein Här-
teausgleich für Beschädigte nur dann in Be tracht 
kommt, wenn sie infolge der Schädigung schwer-
beschädigt sind und sich aus der Anwendung des 
§ 1 Abs. 5 und 6 eine besondere Härte ergibt. 

7. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 10b Satz 2 — alt — OEG) 
Artikel 1 Nr. 4 (§ 10 Satz 2 OEG) 

Artikel 1 Nr. 6 ist wie folgt zu fassen: 

,6. Der bisherige § 10b wird § 10c; in Satz 2 werden 
die Worte „dem Inkrafttreten der Änderung" 
durch die Worte „Verkündung des Änderungs-
gesetzes" ersetzt.' 

Als Folge ist Artikel 1 Nr. 4 eingangs wie folgt zu 
fassen: 

,4. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Worte „der §§ 10a und 
10 b" durch die Worte „des § 10a und 10c" 
ersetzt; 

b) Folgender Satz 3 wird angefügt: 

„ (unverändert wie Vorlage) " '. 

Begründung 

Redaktionelle Änderung in Anlehnung an § 90 
Abs. 2 Satz 2 des Bundesversorgungsgesetzes. 

Ohne die vorgeschlagene Änderung könnten Lei-
stungsansprüche für die Zeit vom 1. Januar 1991 bis 
zur Verkündung des Zweiten OEG-Änderungsge-
setzes nicht geltend gemacht werden; denn die 
Jahresfrist würde am 1. Januar 1991 beginnen und 
wäre bereits am 1. Januar 1992 abgelaufen. 

Im übrigen Folgeänderung in Artikel 1 Nr. 4. 

8. Nach Artikel 2 (§§ 18c, 19, 20, 21, 22, 24a, 
35 BVG) 
Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 

a) Nach Artikel 2 sind folgende Artikel 2a und 2 b 
einzufügen: 

,Artikel 2a 

Änderung des Bundesversorgungsgesetzes 

Das Bundesversorgungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Januar 1982 
(BGBl. I S. 21), zuletzt geändert durch Artikel 11 
des Gesetzes zur Bereinigung von Kriegsfolgen-
gesetzen (Kriegsfolgenbereinigungsgesetz — 
KfbG) vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2094), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 18c wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird der Punkt nach Satz 1 
durch ein Semikolon ersetzt; folgender 

Halbsatz wird angefügt: „ ; die Kranken-
kasse ist rückerstattungspflichtig, soweit 
Aufwendungen entstanden sind, die unter 
die Erstattungsregelungen nach §§ 19 und 
20 gefallen wären." 

b) In Absatz 5 Satz 3 werden die Worte 
„wenn ein Erstattungsanspruch nach § 20 
Satz 2 besteht" durch die Worte „wenn 
Leistungen für Berechtigte erbracht wur-
den, die nach § 10 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch versichert sind" er-
setzt. 

2. § 19 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 19 

Den Krankenkassen werden Aufwendun-
gen für Leistungen erstattet, die sie nach 
§ 18c erbracht haben. Aufwendungen für 
ihre Versicherten werden ihnen nur erstattet, 
soweit diese Aufwendungen durch Behand-
lung anerkannter Schädigungsfolgen ent-
standen sind. " 

3. § 20 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 20 

(1) Die Erstattungsansprüche der Kranken-
kassen nach § 19 werden pauschal abgegol-
ten. Grundlage für die Festsetzung des Pau-
schalbetrages eines Kalenderjahres ist die 
Erstattung des Vorjahres; sie wird um den 
Vomhundertsatz verändert, um den sich die 
Zahl der rentenberechtigten Beschädigten 
und Hinterbliebenen am 1. Juli des Jahres im 
Vergleich zum 1. Juli des Vorjahres verän-
dert hat; das Ergebnis wird dann um den 
Vomhundertsatz verändert, um den sich die 
Ausgaben der Krankenkassen für Leistungen 
nach § 11 Abs. 1 Satz 1 und Absatz 2 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch jeweils im 
ersten Halbjahr gegenüber dem ersten Halb-
jahr des Vorjahres verändert haben. Mit der 
Zahlung dieses Pauschalbetrages sind die in 
§ 19 genannten Aufwendungen der Kran-
kenkassen abgegolten. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung zahlt die Pauschalbeträge an 

 den AOK-Bundesverband, der sie für die 
Krankenkassen in Empfang nimmt. Zum 
Ende jeden Kalendervierteljahres werden 
Teilbeträge gezahlt. Sol ange die in Absatz 1 
Satz 2 genannten Vergleichsdaten noch nicht 
vorliegen, werden Abschlagszahlungen 
nach der Höhe des Vorjahresbetrages gelei-
stet. Der AOK-Bundesverband verteilt die 
Beträge im Einvernehmen mit den anderen 
Spitzenverbänden der Krankenkassen; die 
Verteilung soll sich nach der Zahl der versi-
cherungspflichtigen Rentner in den einzel-
nen Krankenkassen richten. 

(3) Für Aufwendungen nach Gesetzen, die 
eine entsprechende Anwendung dieses Ge-
setzes vorsehen, gelten die Absätze 1 und 2 
nur, soweit diese Aufwendungen vom Bund 
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zu tragen sind. Für Aufwendungen, die die 
Länder nach Gesetzen, die eine entspre-
chende Anwendung dieses Gesetzes vorse-
hen, zu tragen haben, gilt Absatz 1 entspre-
chend. Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, daß die 
zuständige Verwaltungsbehörde die Pau-
schalbeträge an den jewei ligen Landesver-
band der Ortskrankenkassen zahlt, der sie für 
die Krankenkassen in Empfang nimmt." 

4. § 21 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 21 

Für die Erstattung nach § 18 c Abs. 3 und 5 
gelten §§ 107 bis 114 des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch. Die Verjährung beginnt 
mit Ablauf des Jahres, in dem die Heil- oder 
Krankenbehandlung durchgeführt worden 
ist, frühestens jedoch mit der Anerkennung 
des Versorgungsanspruchs." 

5. Dem § 22 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

„(3) Die Krankenkasse teilt der Verwal-
tungsbehörde vierteljährlich die Bezieher 
von Versorgungskrankengeld, den jeweils 
gezahlten Betrag, den Grund der Arbeitsun-
fähigkeit und den Beginn und das Ende einer 
früheren Arbeitsunfähigkeit aus demselben 
Grunde mit, soweit deren Ende bei Beginn 
der neuen Arbeitsunfähigkeit nicht mehr als 
drei Jahre zurücklag." 

6. § 24 a wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe c wird das Komma durch 
einen Punkt ersetzt; 

b) Buchstabe d wird gestrichen. 

7. In § 35 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „in § 57 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch be-
stimmte" durch die Worte „von der Kranken-
kasse gezahlte" ersetzt. 

Die Verordnung zur Durchführung des § 19 
Abs. 1 wird aufgehoben. 

Artikel 2 b 
Übergangsvorschrift zu den  §§  19 und 20 

Bundesversorgungsgesetz 

(1) Am 1. Januar 1994 noch nicht gezahlte 
Erstattungen von Aufwendungen für Lei-
stungen, die vor dem 1. Januar 1994 erbracht 
worden sind, werden nach den bis dahin 
geltenden Erstattungsregelungen abgerech-
net. 

(2) Der pauschale Erstattungsbetrag für das 
Jahr 1994 wird auf der Grundlage der Erstat-
tungssumme aus dem Bundeshaushalt 1993 
berechnet. Diese Erstattungssumme wird um 
6,25 vom Hundert gekürzt; ferner wird ein 
Betrag von 20 Millionen Deutsche Mark 
abgezogen. Das Ergebnis wird nach § 20 
Abs. 1 Satz 2 zur Bestimmung des im Jahre 
1994 zu zahlenden Erstattungsbetrages ver-
ändert. 

(3) Grundlage für die Berechnung des pau-
schalen Erstattungsbetrages für das Jahr 
1995 ist der Betrag, der sich aus Absatz 2 ohne 
die Kürzung um 6,25 vom Hundert für das 
Jahr 1994 ergeben hätte.' 

b) Artikel 3 ist wie folgt zu fassen: 

„Artikel 3 
Inkrafttreten 

Die Artikel 1 und 2 treten mit Wirkung vom 
1. Januar 1991 in Kraft. 

Die Artikel 2a und 2 b treten am 1. Januar 1994 
in  Kraft."  

Begründung 

Zu Artikel 2a 

I. Die pauschale Erstattung der Aufwendungen 
der Krankenkassen nach §§ 19 und 20 des 
Bundesversorgungsgesetzes hat sich im Bei-
trittsgebiet bewährt. Die knappen Verwaltungs- 
und Personalkapazitäten mußten und konnten 
vollständig für den schwierigen Komplex der 
Anerkennungsverfahren und für die eigentliche 
Betreuungsaufgabe für die Kriegsbeschädigten 
und Hinterbliebenen eingesetzt werden. Da 
sich die Länder im Beitrittsgebiet nach wie vor in 
der Aufbauphase befinden, muß die bis zum 
31. Dezember 1993 befristete Pauschalregelung 
jetzt verlängert werden; andernfalls müßte von 
den Ländern des Beitrittsgebietes zu dem auf-
wendigen Einzelabrechnungsverfahren über-
gegangen werden, das lediglich verwaltungsin-
terne Kräfte erfordert, ohne daß die eigentlich 
Betroffenen irgendeinen Vorteil an  Leistungs-
qualität oder -beschleunigung hätten. 

Die Herstellung der Rechtseinheit im wieder-
vereinigten Deutschland erfordert auch einheit-
liche Verfahren; deshalb soll das im Beitrittsge-
biet bewährte Verfahren auf das ganze Bundes-
gebiet übertragen werden. Die Krankenkassen 
drängen schon seit Jahren auf Vereinfachungen 
des Erstattungsverfahrens ebenso wie aus den 
Länderverwaltungen immer wieder Vor-
schläge, z. B. für den Übergang zu Stichproben-
prüfungen oder für weitere Teil-Pauschalierun-
gen, vorgelegt worden sind. 

Im übrigen entspricht die beabsichtigte Pau-
schalerstattung auch dem gesetzlichen Auftrag, 
wie er seinen Niederschlag in § 110 des Zehnten 
Buches Sozialgesetzbuch gefunden hat. 

II. Im einzelnen: 

Zu Nummer 1 (§ 18c BVG) 

Folgeänderungen zur Änderung der §§ 19 und 
20 BVG. 

Zu Nummer 2 (§ 19 BVG) 

Die Unterscheidung nach Erstattungen für Lei-
stungen an  Versicherte und an  Nicht-Versi-
cherte ist beim Pauschalverfahren nicht mehr 
erforderlich. Ebenso werden die besonderen 
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Erstattungsregelungen im bisherigen § 19 
Abs. 2 bis 6 entbehrlich. § 19 muß in der neuen 
Fassung lediglich den Erstattungsanspruch fest-
legen und zwar für alle Aufwendungen, die den 
Krankenkassen entsprechend der Erbringungs-
Zuständigkeit nach § 18c entstehen. In Fä llen 
des bisherigen § 19 Abs. 4 ist künftig nach § 105 
des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch einzeln 
zu erstatten. Satz 2 hält den Vorrang der Ver-
sicherungsleistung bei der Behandlung von 
Nicht-Schädigungsfolgen aufrecht. 

Zu Nummer 3 (§ 20 BVG) 

Die Regelungen für Bestimmung, Zahlung und 
rechtliche Wirkung des jährlichen Pauschalbe-
trages aus der bisherigen Übergangsvorschrift 
für das Beitrittsgebiet werden übernommen. 
Anders als bisher sollen Aufwendungen nach 
Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung 
des BVG vorsehen, in die Pauschalregelung 
einbezogen werden, allerdings nur soweit sie 
vom Bund zu tragen sind. 

Die Länder wären ohne eine bundesgesetzliche 
Regelung verpflichtet, eigene gesetzliche Be-
stimmungen — analog zu der bundesgesetzli-
chen Bestimmung — für die Erstattung der o. g. 
Aufwendungen zu schaffen. Eine bundesein-
heitliche Verfahrensweise wäre weder für die 
Berechnung des Pauschalbetrages noch für die 
Erstattung an die Krankenkassen gewährleistet. 
Es wird daher die vorliegende Fassung des 
Absatzes 3 zu § 20 — n. F. — vorgeschlagen, der 
eine eigene Länderregelung erspart. 

Zu Nummer 4 (§ 21 BVG) 

Für das Pauschalverfahren sind die speziellen 
Vorschriften des bisherigen § 21 nicht mehr 
angemessen; andererseits muß für die Erstat-
tungen nach § 18c eine besondere Regelung für 
den Beginn der Verjährung ge troffen werden. 

Zu Nummer 5 (§ 22 BVG) 

Da die Verwaltungsbehörde die für die Bei-
tragszahlungen auf Versorgungskrankengeld 
nötigen Daten nicht mehr durch die Einzelab-
rechnung der Krankenkassen erfährt, muß die 
Meldepflicht für die Krankenkassen durch den 
neuen Absatz 3 eingeführt werden. 

Zu Nummer 6 (§ 24a BVG) 

Redaktionelle Änderung; die Verordnungser-
mächtigung wird obsolet. 

Zu Nummer 7 (§ 35 BVG) 

Wegen der im Zusammenhang mit § 19 Abs. 3 
a. F. in der Anwendungspraxis entstandenen 
Zweifel zweckmäßige redaktionelle Klarstel-
lung. 

Zu Nummer 8 

Die bisherige Pauschalerstattung nach § 19 
Abs. 1 Satz 3 a. F. geht in der allgemeinen 
Pauschale unter; die damit obsolete Verordnung 
ist aufzuheben und zwar, um unnö tigen Ver

-

fahrensaufwand zu vermeiden, durch dieses 
Gesetz. 

Zu Artikel 2 b 

Zu Absatz 1 

Grundsätzlich enthält zwar die Erstattungs-
summe eines Jahres die Abrechnungsüber-
hänge des Vorjahres und läßt auf die Dauer und 
im Durchschnitt entsprechende Überhänge für 
das Folgejahr offen. Die Unterschiede im 
Abrechnungsstand zwischen einzelnen Kran-
kenkassen und einzelnen Versorgungsämtern 
sind aber vermutlich groß. Deswegen sollten 
diese Abrechnungsüberhänge noch nach der 
Einführung der allgemeinen Erstattungspau-
schale nach den bis dahin geltenden Erstat-
tungsregeln außerhalb der Pauschalierung ein-
zeln abgerechnet werden. Dementsprechend ist 
für die Berechnung der allgemeinen Pauschale 
im ersten Jahr ein Betrag von der Referenz -
summe des Vorjahres abzuziehen (siehe Ab-
satz 2 Satz 2). 

Zu Absatz 2 

An die Stelle der in § 20 Abs. 1 Satz 2 erster 
Halbsatz genannten Erstattungssumme des 
Vorjahres tritt im ersten Jahr der pauschalen 
Erstattung die Summe der Erstattungen aus 
dem Bundeshaushalt des Vorjahres. Sie ist für 
die Berechnung der Pauschal-Erstattung wegen 
der Einzelerstattungen nach Absatz 1 zu kürzen. 
Als Kürzung wird ein Anteil von 6,25 v. H. 
festgelegt, weil die Versorgungsämter im bishe-
rigen Abrechnungsverfahren in der Regel im 
gewogenen Durchschnitt Abschlagszahlungen 
von 75 v. H. auf die zu erwartenden Erstattungs-
forderungen für die laufende Abrechnungspe-
riode gezahlt haben (90 v. H. für Zahlungen 
nach § 19 Abs. 1 Satz 3 a. F. und 70 v. H. für 
Zahlungen nach VwV Nr. 4 zu § 19). Die weitere 
Kürzung um 20 Mio. DM ist erforderlich, weil in 
der Summe der Erstattungen aus dem Bundes-
haushalt 1993 auch die bisherige Pauschaler-
stattung an  die Krankenkassen des Beitrittsge-
biets enthalten ist. Die einfache Mit-Fortschrei-
bung dieses Be trages ist nicht möglich; die bei 
der Festsetzung für das Jahr 1991 angenomme-
nen Entwicklungen der Berechtigtenzahl, des 
Aufwandsniveaus der Krankenkassen etc. im 
Beitrittsgebiet können angesichts der aktuellen 
Daten für die Folgejahre nicht mehr unterstellt 
werden. Deswegen ist diese einmalige Korrek-
tur nicht zu vermeiden. 

Zu Absatz 3 

Mit Absatz 3 wird das Übergangsverfahren in 
das auf die Dauer vorgesehene Anpassungsver-
fahren nach § 20 übergeleitet. 

Zu Artikel 3 

Inkrafttreten. 
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9. Zum Gesetzentwurf 

Die Bundesregierung wird gebeten zu prüfen, ob 
und wie außerhalb des Opferentschädigungsgeset-
zes Deutschen, die im Ausland Opfer einer Gewalt-
tat werden und von dort keine oder keine angemes-
sene Entschädigung erhalten, gegebenenfalls er-
gänzend zu den fürsorgerischen Leistungen nach 
dem Bundessozialhilfegesetz weitere Hilfeleistun-
gen gewährt werden können. 

Hierbei ist sicherzustellen, daß diese Leistungen 
ebenso wie etwaige Entschädigungsleistungen 
eines anderen Staates, soweit sie den Charakter 
eines Schmerzensgeldes oder einer pauschalen 
Abgeltung eines schädigungsbedingten Mehrauf-
wandes haben, nicht auf Leistungen nach dem 
Bundessozialhilfegesetz angerechnet werden. 








